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(54) Waschmaschine mit einem Laugenbehälter mit Drainagemitteln

(57) Die Erfindung betrifft Waschmaschine (1) mit ei-
ner in einem Laugenbehälter (2) drehbar gelagerten
Trommel (3), an deren Drehachse (4) eine Riemenschei-
be (5) angeordnet ist, die über einen Riementrieb (6) mit
einem vorzugsweise im unteren Bereich des Laugenbe-
hälters (2) angeordneten Elektromotor (7) in Wirkverbin-
dung steht, wobei zum Schutz des Elektromotors (7) vor
anfallender Leckageflüssigkeit, bzw. sich im Bereich des
Laugenbehälters (2) bildender Tauflüssigkeit, Drainage-
mittel (8) vorgesehen sind, die im Bereich zwischen dem
Laugenbehälter (2) und dem Elektromotor (7) angeord-
net sind, und die ein gezieltes Abführen der Flüssigkeit
zur tiefer liegenden Bodenwanne (9) der Waschmaschi-
ne (1) sicherstellen. Zur Bereitstellung eines Tropfen-
schutzes ist auf der Bodenwanne (9) im Abtropfbereich
des Drainagemittels (8) zumindest ein die Flüssigkeit ab-
sorbierendes Element (10) angeordnet, welches mit sei-
ner Oberfläche (11) einerseits die Energie der auftreffen-
den Flüssigkeit aufnimmt, und andererseits die aufge-
nommene Flüssigkeit über seine Seitenwandbereiche
(12) wieder an die Bodenwanne (9) freigibt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Waschmaschine mit
einer in einem Laugenbehälter drehbar gelagerten Trom-
mel, an deren Drehachse eine Riemenscheibe angeord-
net ist, die über einen Riementrieb mit einem vorzugs-
weise im unteren Bereich des Laugenbehälters angeord-
neten Elektromotor in Wirkverbindung steht, wobei zum
Schutz des Elektromotors vor anfallenden Leckageflüs-
sigkeit, bzw. sich im Bereich des Laugenbehälters bil-
dender Tauflüssigkeit, Drainagemittel vorgesehen sind,
die im Bereich zwischen dem Laugenbehälter und dem
Elektromotor angeordnet sind und die ein gezieltes Ab-
führen der Flüssigkeit zur tiefer liegenden Bodenwanne
der Waschmaschine sicherstellen.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, im
Maschinengehäuse, und hier insbesondere im Bereich
des Laugenbehälters, anfallende Flüssigkeiten gezielt
über am Laugenbehälter angebrachten Drainagemitteln
abzuführen, so dass die Flüssigkeit gezielt auf die bzw.
in die Bodenwanne gelangt, wo eine Sicherheitseinrich-
tung, wie etwa ein Schwimmschalter, angeordnet ist, der
bei entsprechend angestauter Wassermenge in der Bo-
denwanne reagiert. Auf diese Weise wird verhindert,
dass die Flüssigkeit aus dem Maschinengehäuse aus-
tritt, wobei die Sicherheitseinrichtung das gezielte Abfüh-
ren der Leckageflüssigkeit gewährleistet.
[0003] So ist beispielsweise aus der JP 02305596 A
eine Waschmaschine bekannt, bei der zwischen dem
Laugenbehälter und dem elektrischen Antrieb ein als
Blech geformtes Drainagemittel vorgesehen ist, welches
gezielt zum Schutz des Elektromotors die am Laugen-
behälter anfallende Leckage- oder Tauflüssigkeit ablei-
tet. Das in der Druckschrift beschriebene Drainagemittel
bildet somit ein Schutzdach für den elektrischen Antrieb,
so dass der elektrische Antrieb vor diesen im Maschi-
nengehäuse anfallenden Flüssigkeiten geschützt ist.
Das anfallende Wasser wird über das Blech so abgeleitet
und der Bodenwanne zugeführt, wo entsprechende Si-
cherheitseinrichtungen vorgesehen sind, die ein geziel-
tes Abführen des Wassers sicherstellen, wie dies bei-
spielsweise in der DE 41 01 763 C2 beschrieben wird.
[0004] In der nachveröffentlichten DE 10 2004 048 556
A1 ist ein Laugenbehälter offenbart, der an seiner Be-
hälterwand Rippen umfasst, die anfallende Leckage-
oder Tauflüssigkeit gezielt sammeln und abführen.
[0005] Bei der nach dem Stand der Technik bekannten
Ausführungsform fließen die Tropfen über bestehende
Rippen am Laugenbehälter, um dann an einer vordefi-
nierten Stelle abzutropfen. Die Tropfen fallen dann etwa
aus einer Höhe von ca. 20 cm auf die Platte der Boden-
wanne.
[0006] Infolge ihrer Aufprallenergie spritzen Flüssig-
keitströpfchen wieder hoch und können dabei nicht nur
die Kontakte am Motor wieder erreichen bzw. benetzen,
sondern auch andere im unteren Bereich liegende elek-
trische Einrichtungen. Dies stellt aus Sicht der Elektrosi-
cherheit ein Problem dar.

[0007] Der Erfindung stellt sich somit das Problem in
einem Maschinengehäuse einer Waschmaschine die
Elektrosicherheitsvorkehrungen hinsichtlich frei abtrop-
fender Flüssigkeiten zu verbessern.
[0008] Erfindungsgemäß wird dieses Problem durch
eine Waschmaschine mit dem Merkmal des Anspruchs
1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung er-
geben sich aus den Unteransprüchen.
[0009] Die mit der Erfindung erreichten Vorteile beste-
hen darin, dass insbesondere die auf die Bodenwanne
fallenden Tropfen derart absorbiert werden, dass sich
dadurch ein Tropfenschutz ergibt, der eine Benetzung
der elektrischen Teile nicht mehr hervorrufen kann. Denn
das auf der Bodenwanne im Abtropfbereich des Draina-
gemittels absorbierende Element gewährleistet, dass ei-
nerseits die Energie der auftretenden Flüssigkeit aufge-
nommen wird und andererseits die aufgenommene Flüs-
sigkeit wieder kontrolliert über die Seitenwandbereiche
des Elements abgegeben wird, um sie auf diese Weise
der Bodenwanne kontrolliert zuzuführen, in der die so
genannten, oben näher beschriebenen Sicherheitsein-
richtungen vorgehalten werden. Somit ergibt sich ein
Tropfenschutz innerhalb des Maschinengehäuses, wel-
cher aus Sicht der Elektrosicherheit den Sicherheitsstan-
dard wesentlich verbessert.
[0010] In Weiterbildung der Erfindung besteht das ab-
sorbierende Element aus einem mit einer offenporigen
Struktur gebildeten Schaumstoff. Der aufprallende Trop-
fen wird somit von der offenporigen Struktur des
Schaumstoffs aufgefangen, so dass er bereits schon an
der Oberfläche seine Energie verliert. Hierzu weist die
offenporige Struktur des Schaumstoffs eine Blasendich-
te zur Hohlraumdichte von 10 bis 35 Blasen pro Inch auf,
die die hinreichende Porengröße aufweist, um hier die
Aufprallenergie gezielt aufzunehmen. Die Dichte des
Schaumstoffs liegt dabei im Bereich von 20 bis 50 kg/m3,
wobei der Schaumstoff als Block, als Quader oder als
Streifen ausgebildet sein kann.
[0011] Um die hinreichende Speicherkapazität beim
Schaumstoff vorzuhalten, weist der Schaumstoffblock,
-quader oder -streifen eine Höhe von 15 bis 30 mm auf,
wobei bei der Länge etwa ein Maß von 110 mm und bei
der Breite ein Maß von 30 mm zugrunde gelegt wird. Der
Schaumstoffblock, -quader oder -streifen ist dabei auf
einer Erhebung in der Bodenwanne angeordnet, was ins-
besondere das Abfließverhalten des gespeicherten
Wassers oder der Flüssigkeit begünstigt. Zudem verhin-
dert die erhöhte Lage, dass sich der Block bei stehendem
Brackwasser in der Bodenwanne selbsttätig voll saugt.
[0012] Zur Festlegung des Schaumstoffs auf der Bo-
denwanne wird der Block, der Quader oder der Streifen
an seiner Unterseite mit einem doppelseitigen Klebe-
band versehen. Dies ermöglicht insbesondere eine leich-
te Montage des absorbierenden Elementes auf der Bo-
denwanne.
[0013] In Weiterbildung der Erfindung ist das Draina-
gemittel am Laugenbehälter rinnenförmig ausgebildet,
wobei sich die ausgebildete Rinne beidseits des Laugen-
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behälters, sowie über die rückwärtige Stirnfläche des
Laugenbehälters erstreckt. Diese Anordnung gewährlei-
stet, dass insbesondere die gesamte im Maschinenge-
häuse liegende Mantelfläche des Laugenbehälters ab-
gegriffen wird, so dass in diesem Bereich anfallende
Flüssigkeit gezielt erfasst wird. Die Rinne als solches ist
dabei unmittelbar an der Mantelfläche bzw. an der Stirn-
fläche des Laugenbehälters angeordnet. Hierbei ist die
Rinne im Bereich der rückwärtigen Stirnfläche trichter-
förmig ausgebildet, wobei der Trichterauslauf korrespon-
dierend zum absorbierenden Element angeordnet ist, so
dass die Flüssigkeit im Bereich der Mitte des aufnehmen-
den Elementes auftrifft.
[0014] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen rein schematisch dargestellt und wird
nachfolgend näher beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: eine Seitenansicht einer Waschmaschine in
geschnittener Darstellung und

Figur 2: eine Rückansicht der Waschmaschine ge-
mäß Figur 1, ebenfalls in geschnittener An-
sicht.

[0015] Die Figuren 1 und 2 zeigen jeweils in unter-
schiedlichen Ansichten eine Waschmaschine 1 mit einer
in einem Laugenbehälter 2 drehbar gelagerten Trommel
3, an deren Drehachse 4 eine Riemenscheibe 5 ange-
ordnet ist, die über einen Riementrieb 6 mit einem vor-
zugsweise im unteren Bereich des Laugenbehälters 2
angeordneten Elektromotor 7 in Wirkverbindung steht.
Wie aus der Figur 1 und auch aus der Figur 2 zu erkennen
ist, ist zum Schutz des Elektromotors 7 vor anfallender
Leckageflüssigkeit, bzw. sich im Bereich des Laugenbe-
hälters 2 bildende Tauflüssigkeit, ein Drainagemittel 8
vorgesehen, welches die anfallende Flüssigkeit im Be-
reich der Mantelfläche des Laugenbehälters 2 gezielt ab-
führt. Dabei ist das Drainagemittel 8 im Bereich zwischen
dem Laugenbehälter 2 und dem Elektromotor 7 so an-
geordnet, dass ein gezieltes Abführen der Flüssigkeit zur
tiefer liegenden Bodenwanne 9 der Waschmaschine 1
sichergestellt wird.
[0016] Wie aus beiden Figuren zu erkennen ist, ist auf
der Bodenwanne 9 im Abtropfbereich des Drainagemit-
tels 8 zumindest ein die Flüssigkeit absorbierendes Ele-
ment 10 angeordnet, welches mit seiner Oberfläche 11
einerseits die Energie der auftreffenden Flüssigkeit auf-
nimmt, und wobei andererseits die aufgenommene Flüs-
sigkeit über die Seitenwandbereiche 12 des absorbie-
renden Elementes 10 wieder an die Bodenwanne 9 ab-
gegeben wird.
[0017] Wie insbesondere in der Figur 1 in der Seiten-
ansicht zu erkennen ist, fließt die frei werdende Flüssig-
keit aus dem absorbierenden Element 10 in die tiefer
liegende Bodenwanne 9, wo entsprechend die zum Ab-
führen der Leckageflüssigkeit installierten Sicherheits-
einrichtungen 13 vorgesehen sind; diese können bei-
spielsweise ein Schwimmschalter oder dergleichen sein.
Wie aus den Ansichten der Figuren 1 und 2 zu erkennen

ist, besteht das absorbierende Element 10 aus einem mit
einer offenporigen Struktur gebildeten Schaumstoff, wo-
bei die offenporige Struktur des Schaumstoffs insbeson-
dere eine Blasendichte zur Hohlraumdichte von 10 bis
35 Blasen pro Inch aufweist. Der Schaumstoff weist hier-
bei vorzugsweise eine Dichte von 20 bis 50 kg/m3 auf.
Eine Dichte von etwa 30 kg/m3 hat sich als zweckmäßig
erwiesen. Hierbei kann der Schaumstoff als Block, als
Quader oder als Streifen 14 ausgebildet sein. Die Höhe
des Blocks, Quaders oder Streifens 14 ist vorzugsweise
zwischen 15 und 30 mm bemessen, wobei dessen Breite
etwa 30 mm beträgt und dessen Länge 110 mm.
[0018] Wie schon ausgeführt, ist der Schaumstoff-
block, -quader oder -streifen 14 auf einem höheren Ni-
veau in der Bodenwanne 9 angeordnet, so dass immer
eine Freigabe der Leckageflüssigkeit gegeben ist, ohne
dass sich das absorbierende Element 10 selbsttätig mit
Brackwasser aus der Bodenwanne 9 voll saugen kann.
Nicht näher aus den Figuren zu erkennen ist die Festle-
gung des Schaumstoffs auf der Bodenwanne 9, wobei
hier der Block, der Quader oder der Streifen 14 an seiner
Unterseite mit einem doppelseitigen Klebeband verse-
hen ist. Dies gewährleistet insbesondere eine sichere
und leichte Montage des Tropfenschutzes.
[0019] Aus der Figur 2 ist zu erkennen, dass das Drai-
nagemittel 8 rinnenförmig ausgebildet ist, wobei sich die
ausgebildete Rinne 8 beidseits des Laugenbehälters 2,
sowie über die rückwärtige Stirnfläche 15 des Laugen-
behälters 2 erstreckt. Die Rinne 8 ist dabei unmittelbar
an der Mantelfläche 16 bzw. an der Stirnfläche 15 des
Laugenbehälters 2 angeordnet. Deutlich zu erkennen ist
insbesondere die Ausformung des Trichterbereichs in
der Figur 2, wobei die Rinne 8 im Bereich der rückwärti-
gen Stirnfläche 15 derart ausgebildet ist, dass der Trich-
terauslauf 17 korrespondierend zum absorbierenden
Element 10 verläuft, so dass die Flüssigkeit im Bereich
der Mitte des aufnehmenden Elementes 10 auftrifft. In-
folge der erfindungsgemäßen Ausbildung wird ein Tropf-
schutz in einem Maschinengehäuse einer Waschma-
schine 1 bereitgestellt, der insbesondere den Elektrosi-
cherheitsstandards gerecht wird.

Patentansprüche

1. Waschmaschine (1) mit einer in einem Laugenbe-
hälter (2) drehbar gelagerten Trommel (3), an deren
Drehachse (4) eine Riemenscheibe (5) angeordnet
ist, die über einen Riementrieb (6) mit einem vor-
zugsweise im unteren Bereich des Laugenbehälters
(2) angeordneten Elektromotor (7) in Wirkverbin-
dung steht, wobei zum Schutz des Elektromotors (7)
vor anfallender Leckageflüssigkeit, bzw. sich im Be-
reich des Laugenbehälters (2) bildender Tauflüssig-
keit, Drainagemittel (8) vorgesehen sind, die im Be-
reich zwischen dem Laugenbehälter (2) und dem
Elektromotor (7) angeordnet sind, und die ein geziel-
tes Abführen der Flüssigkeit zur tiefer liegenden Bo-
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denwanne (9) der Waschmaschine (1) sicherstellen,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf der Bodenwanne (9) im Abtropfbereich des
Drainagemittels (8) zumindest ein die Flüssigkeit ab-
sorbierendes Element (10) angeordnet ist, welches
mit seiner Oberfläche (11) einerseits die Energie der
auftreffenden Flüssigkeit aufnimmt, und die aufge-
nommene Flüssigkeit andererseits über seine Sei-
tenwandbereiche (12) wieder an die Bodenwanne
(9) freigibt.

2. Waschmaschine nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass das absorbierende Element (10) aus einem
mit einer offenporigen Struktur gebildeten Schaum-
stoff besteht.

3. Waschmaschine nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die offenporige Struktur des Schaumstoffs eine
Blasendichte zur Hohlraumdichte von 10 bis 35 Bla-
sen pro Inch aufweist.

4. Waschmaschine nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schaumstoff eine Dichte im Bereich von
20 bis 50 kg/m3 aufweist.

5. Waschmaschine nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schaumstoff als Block, als Quader oder
als Streifen (14) ausgebildet ist.

6. Waschmaschine nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schaumstoffblock, -quader, oder -streifen
(14) eine Höhe von 15 bis 30 mm aufweist.

7. Waschmaschine nach Anspruch 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Schaumstoffblock, -quader, oder -streifen
(14) auf einer Erhebung in der Bodenwanne (9) an-
geordnet ist.

8. Waschmaschine nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet,
dass zur Festlegung des Schaumstoffs auf der Bo-
denwanne (9) der Block, der Quader oder der Strei-
fen (14) an seiner Unterseite mit einem doppelseiti-
gen Klebeband versehen ist.

9. Waschmaschine nach Anspruch 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Drainagemittel (8) rinnenförmig ausgebil-
det ist, wobei sich die ausgebildete Rinne beidseits
des Laugenbehälters (2) sowie über die rückwärtige
Stirnfläche (15) des Laugenbehälters (2) erstreckt.

10. Waschmaschine nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rinne unmittelbar an der Mantelfläche (16)
bzw. an der Stirnfläche (15) des Laugenbehälters
(2) angeordnet ist.

11. Waschmaschine nach Anspruch 10,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Rinne im Bereich der rückwärtigen Stirn-
fläche (15) trichterförmig ausgebildet ist, wobei der
Trichterauslauf (17) korrespondierend zum absor-
bierenden Element (10) angeordnet ist, so dass die
Flüssigkeit im Bereich der Mitte des aufnehmenden
Elementes (10) auftritt.
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